
 

 

 

 

 
 

In der Sitzung des Universitätsrats am 26.02.2020 wurden die nachfolgenden 
Beschlüsse gefasst: 
 

TOP 6: Körperschaftsvermögen der Universität Ulm 

TOP 6a: Jahresabschluss 2018 des Körperschaftsvermögens (ohne Wissenschaftszentrum 

Reisensburg) 

 Jahresabschluss 2018 WZR Schloss Reisensburg  
• Beschlussfassung gem. § 20 Abs. 1 Satz 3 Ziff. 7 LHG 

   

  
 Beschluss: Der Universitätsrat stellt den Jahresabschluss zum 31.12.2018 

einschließlich WZ Schloss Reisensburg des 

Körperschaftsvermögens der Universität Ulm gem. § 20 Abs. 1 

Nr. 7 LHG fest. 

 

  Der Universitätsrat erteilt dem Präsidium die Entlastung über den 

Jahresabschluss 2018 gem. § 14 Abs. 5 LHG. 

 

  Der Universitätsrat bestimmt weiterhin Dr. Horn 

Unternehmensberatung GmbH für die Prüfung des 

Körperschaftsvermögens gem. § 109 LHO. 

 

Abstimmung: einstimmig 

 

 

Für die Richtigkeit: 

 

gez. 

Ute Fülle 

Gremiengeschäftsstelle 
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